
  
Zu Punkt 3 Mitteilungen 

 
Punkt 3.1 Sanierung der Außenmauer am Abendgymnasium (2. Bauabschnitt) 

 
Der Immobilienservicebetrieb teilt mit, dass die Mauer an der Schloßhofstraße, die 
als Grundstücksbegrenzung für das Gelände des Abendgymnasiums an der Gu-
tenbergschule fungiere, aus Gründen der Verkehrssicherheit in einem 2. Bauab-
schnitt saniert werden müsse. Im 1. Bauabschnitt 2013 sei bereits der Bereich an 
der Melanchthonstraße erneuert worden.  
 
Im Vorfeld der eigentlichen Baumaßnahme müssten im Kreuzungsbereich drei 
Bäume aus Gründen der Standsicherheit gefällt werden. Dies geschehe in Ab-
stimmung mit dem Umweltbetrieb in der 8. KW – also vor der gesetzlichen Schutz-
frist zur Vogelbrutzeit. 
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